
 

Öffentliche Bekanntmachung; 

Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen gemäß § 12 StrlSchG 

in einem neu zu errichtenden Technologie- und Logistikgebäude Emsland (TLE) 

gemäß § 59 i. V. m. §§ 63 und 64 NBauO 

Bek. d. MU v. 28.3.2022 

— PT-KKE-40311/09/83/30 — 

 

Gemäß § 12 i. V. m. § 181 Abs. 1 StrlSchG i. d. F. vom 27.6.2017 (BGBl. I S. 1966), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 20.5.2021 (BGBl I S. 1194; 2022 I S. 15), 

und § 4 Abs. 1 AtVfV i. d. F. vom 3.2.1995 (BGBl. I S. 180), zuletzt geändert durch Artikel 3 

der Verordnung vom 11.11.2020 (BGBl. I S. 2428), wird bekannt gemacht: 

 

Die Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (KLE), Am Hilgenberg 2, 49811 Lingen (Ems), hat mit 

Schreiben vom 29.8.2019 den Antrag auf Erteilung einer Genehmigung zum Umgang mit 

sonstigen radioaktiven Stoffen in einem neu zu errichtenden Technologie- und 

Logistikgebäude Emsland (TLE) gemäß § 12 StrlSchG gestellt. Dieser Antrag wurde mit 

Schreiben vom 8.7.2020 geändert und mit Schreiben vom 22.2.2021 sowie vom 20.1.2022 

ergänzt. Mit Schreiben vom 3.12.2019 wurde zudem die Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) beantragt. Daneben wurde ein Antrag auf Befreiung 

von der Ablieferungspflicht gemäß §§ 5 und 6 AtEV mit Datum vom 16.11.2021 gestellt. Für 

die Errichtung des TLE wurde am 7.12.2020 sowie am 3.5.2021 für die Außenanlagen des 

TLE der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung gemäß § 59 i. V. m. §§ 63 und 64 

NBauO gestellt. Daneben liegt ein Abweichungs-/Ausnahme-/Befreiungsantrag gemäß § 66 

NBauO vom 9.11.2021 zum Brandschutzkonzept vor. Der Antrag auf Entwässerung vom 

10.12.2020, weiter ergänzt durch Antrag vom 3.5.2021, wurde ebenfalls eingereicht. 

 

Der Standort des TLE befindet sich rechtsseitig der Ems und südlich der Stadt Lingen (Ems) 

im Gebiet der Stadt Lingen (Ems) im Landkreis Emsland im Bundesland Niedersachsen. 

 

Beantragt wird nach § 12 Abs. 1 Nr. 3 StrlSchG die Erteilung einer Genehmigung für die 

genehmigungsbedürftigen Tätigkeiten zum Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen in 

einem neu zu errichtenden TLE. 

 

Die sonstigen radioaktiven Stoffe sind: 

— sonstige radioaktive Stoffe aus dem Betrieb (einschließlich Nachbetrieb, Restbetrieb) 

und dem Abbau der Anlage Kernkraftwerk Emsland (KKE), 

 



 

— fachgerecht verpackte radioaktive Abfälle aus dem Betrieb und dem Abbau der 

Anlage Kernkraftwerk Lingen (KWL), 

— sonstige radioaktive Stoffe, die beim Betrieb des TLE anfallen, 

— Prüfstrahler, 

— fremdkontaminierte, mobile Gegenstände und Materialien, z. B. Werkzeuge, 

— „äquivalente radioaktive Abfälle“ im Sinne der Richtlinie zur Kontrolle radioaktiver 

Abfälle vom 19.11.2008, d. h. Abfälle, die mit vergleichbaren Abfällen extern 

konditioniert wurden. 

 

Der Umgang mit den sonstigen radioaktiven Stoffen umfasst: 

— alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die für die sichere Aufbewahrung der sonstigen 

radioaktiven Stoffe erforderlich sind, 

— alle Tätigkeiten und Maßnahmen, die für die Behandlung mit dem Ziel der 

fachgerechten Verpackung in standardisierte Endlagerbehälter erforderlich sind. 

 

Die Gesamtaktivität im TLE beträgt einschließlich der Behandlung 3,0 E17 Becquerel (Bq). 

Der Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen bei der Behandlung mit dem Ziel der 

fachgerechten Verpackung in standardisierte Endlagerbehälter umfasst eine Gesamtaktivität 

in Höhe von 1,0 E14 Bq. 

 

Das TLE besteht aus einem Logistikbereich 1, einem Logistikbereich 2/Behandlung sowie 

einem Verladebereich, einem Infrastrukturbereich mit Personenzugang und dem zum Betrieb 

des TLE gehörenden Gelände. 

 

Die in das TLE einzubringenden radioaktiven Stoffe werden in geeigneten Behältnissen oder 

in sonstigen transportgerechten Verpackungen im Verladebereich angeliefert. 

 

Im Logistikbereich 1 werden die sonstigen radioaktiven Stoffe in geeigneten Verpackungen 

aufbewahrt. Im Logistikbereich 1 erfolgt keine Behandlung radioaktiver Stoffe. 

 

Der Logistikbereich 2/Behandlung wird ebenfalls zur Aufbewahrung von sonstigen 

radioaktiven Stoffen in geeigneten Verpackungen genutzt. 

 

Im Logistikbereich 2/Behandlung ist eine Behandlung von radioaktiven Abfällen aus dem 

KKE mit dem Ziel der fachgerechten Verpackung in standardisierte Endlagerbehälter 

vorgesehen. 

 



 

Die außerhalb des TLE zu entsorgenden sonstigen radioaktiven Stoffe werden in 

transportgerechten Verpackungen an Einrichtungen Dritter abgegeben. 

 

Für die Errichtung des TLE beantragt die Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH eine separate 

Genehmigung nach der NBauO.  

 

Es wurde ebenfalls ein Antrag gemäß §§ 5 und 6 AtEV mit folgendem Inhalt gestellt: 

Beim Betrieb des beantragten TLE fallen im Kontrollbereich geringe Mengen von festen und 

flüssigen Stoffen an, die als radioaktiver Abfall entsorgt werden müssen. Diese radioaktiven 

Abfälle sollen nicht gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 5 AtEV an eine Anlage des Bundes zur 

Sicherstellung und zur Endlagerung radioaktiver Abfälle abgeliefert werden. Es ist geplant, 

die im Kontrollbereich des TLE anfallenden radioaktiven Abfälle in externen Einrichtungen zu 

konditionieren und gemeinsam mit den radioaktiven Abfällen des Kernkraftwerkes Emsland 

an einen vom Bund mit der Wahrnehmung der Zwischenlagerung beauftragten Dritten 

abzugeben. Hierzu beantragt die KLE mit Schreiben vom 16.11.2021 die Befreiung von der 

Ablieferungspflicht gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 AtEV. 

 

Der Umgang mit sonstigen radioaktiven Stoffen in einem neu zu errichtenden TLE bedarf 

gemäß § 12 StrlSchG der Genehmigung. Das MU ist die zuständige Genehmigungsbehörde. 

Für die Erteilung der Baugenehmigung gemäß § 59 i. V. m. §§ 63 und 64 NBauO ist das 

Bauaufsichtsamt der Stadt Lingen (Ems) die zuständige Genehmigungsbehörde. 

 

Gemäß § 7 Abs. 1 i. V. m. Nummer 11.4 der Anlage 1 UVPG wäre im Rahmen des 

Genehmigungsverfahrens eine Umweltverträglichkeitsvorprüfung durchzuführen. In 

Entsprechung des Antrags der Vorhabenträgerin auf Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung ohne vorangehende Vorprüfung vom 3.12.2019 hat das MU 

die Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 

UVPG festgestellt. Federführende Behörde ist gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 NUVPG das MU. 

Gemäß § 2 a Abs. 1 Satz 2 Atomgesetz — im Folgenden: AtG — sowie § 181 Abs. 1 Sätze 2 

und 4 StrlSchG i. V. m. § 31 Abs. 2 Satz 4 UVPG ist das Vorhaben gemäß den Vorschriften 

der AtVfV durchzuführen; die Umweltverträglichkeitsprüfung ist gemäß § 4 UVPG und § 2 a 

AtG ein unselbstständiger Teil des Genehmigungsverfahrens. Sie umfasst gemäß § 1 a Satz 

1 AtVfV die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der für die Prüfung der 

Zulassungsvoraussetzungen bedeutsamen Auswirkungen auf 

1. Menschen, insbesondere die menschliche Gesundheit, 

2. Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

3. Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 



 

4. kulturelles Erbe und sonstige Sachgüter sowie 

5. die Wechselwirkungen zwischen den in den Nummern 1 bis 4 genannten 

Schutzgütern. 

 

Ein UVP-Bericht mit Angaben, die nach § 16 UVPG erforderlich sind, wurde gemäß § 3 Abs. 

2 AtVfV vorgelegt. 

 

Es wird auf die Durchführung einer grenzüberschreitenden Beteiligung der Niederlande nach 

§ 7 a AtVfV hingewiesen. 

 

Eine mögliche Entscheidung i. S. des § 5 Abs. 4 Nr. 2 AtVfV zum Abschluss des 

Genehmigungsverfahrens ist die Erteilung einer Genehmigung nach § 12 StrlSchG und einer 

Baugenehmigung gemäß § 59 NBauO i. V. m. §§ 63 und 64 NBauO. 

 

Das MU ist die Behörde, bei der weitere Informationen gemäß § 5 Abs. 4 Nr. 6 AtVfV über 

das Vorhaben erhältlich sind und der Fragen übermittelt werden können. 

 

Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, § 6 Abs. 1 und 2, § 19 b AtVfV und § 6 UVPG werden 

folgende Anträge und Unterlagen ausgelegt: 

— Antrag der Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH auf Genehmigung nach § 12 Abs. 1 

StrlSchG vom 29.8.2019, 

— Änderung des Antrages vom 29.8.2019 durch Schreiben vom 8.7.2020, 

— Konkretisierung des Antrages vom 8.7.2020 durch Schreiben vom 22.2.2021, 

— Klarstellung des Antrages vom 8.7.2020 durch Schreiben vom 20.1.2022, 

— Antrag auf Befreiung von der Ablieferungspflicht gemäß §§ 5, 6 AtEV vom 

16.11.2021, 

— Antrag auf Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung vom 3.12.2019, 

— Sicherheitsbericht „TLE Technologie- und Logistikgebäude Emsland, 

Sicherheitsbericht“ (Stand März 2022), 

— Kurzbeschreibung „TLE Technologie- und Logistikgebäude Emsland, 

Kurzbeschreibung“ (Stand März 2022), 

— UVP-Bericht „Errichtung und Betrieb des Technologie- und Logistikgebäudes 

Emsland (TLE), Bericht zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP-Bericht)“ (Stand 

2.3.2022), 

— Antrag auf Baugenehmigung gemäß § 59 NBauO i. V. m. § 63, 64 NBauO für den 

„Neubau eines Technologie- und Logistikgebäudes (TLE)“ vom 7.12.2020, 

eingereicht mit Schreiben vom 8.12.2020, 



 

— Antrag auf Baugenehmigung gemäß § 59 NBauO i. V. m. § 63, 64 NBauO für die 

„Außenanlagen eines Technologie- und Logistikgebäudes Emsland (TLE)“ vom 

3.5.2021, 

— Abweichungs-/Ausnahme-/Befreiungsantrag gemäß § 66 NBauO vom 9.11.2021 zum 

Brandschutzkonzept, eingereicht mit Schreiben vom 23.11.2021, 

— Entwässerungsantrag gemäß §§ 8, 9 und 10 WHG vom 10.12.2020, 

— Ergänzung des Entwässerungsantrages vom 10.12.2020 durch Antrag vom 3.5.2021, 

— Formular Baubeschreibung des TLE vom 9.11.2021, 

— Formular Betriebsbeschreibung des TLE vom 9.11.2021, 

— Brandschutzkonzept TLE, Revision B vom 27.10.2021 

— Lageplan, Zeichnungen Schnitte:  

— Zeichnung Liegenschaftskarte (1 : 2 000), 

— Zeichnung Lageplan (1 : 500), 

— Zeichnung KKET-1264798-A, Baueingabe-/Architekturplan Ansicht Nordwest, 

Nordost, 

— Zeichnung KKET-1264799-A, Baueingabe-/Architekturplan Ansicht Südwest, 

Südost. 

 

Entsprechend § 3 Abs. 1 PlanSiG i. d. F. vom 20. 5. 2020 (BGBl. I S. 1041), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.3.2021 (BGBl. I S. 353), erfolgt die Auslegung durch 

Veröffentlichung im Internet. Die Anträge und die weiteren o. g. Auslegungsunterlagen sind 

auf folgenden Internetseiten vom 21.4. bis einschließlich 20.6.2022 einsehbar: 

— www.umwelt.niedersachsen.de und dort über den Pfad „Themen > Atomaufsicht & 

Strahlenschutz > Kerntechnische Anlage > Kernkraftwerk Emsland > Auslegung von 

Antrag und Unterlagen der Genehmigungsverfahren zu  

— Stilllegung und Abbau des Kernkraftwerkes Emsland, 

— Errichtung und Betrieb eines Technologie- und Logistikgebäudes“. 

— www.lingen.de und dort über den Pfad „Startseite > Politik, Rathaus & Service > 

Veröffentlichungen > Bekanntmachungen  

— Stilllegung und Abbau des Kernkraftwerkes Emsland, 

— Errichtung und Betrieb eines Technologie- und Logistikgebäudes“. 

 

Daneben liegen die Anträge und die weiteren o. g. Auslegungsunterlagen im o. g. Zeitraum 

auch im Dienstgebäude 

— des Niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz, 

Archivstraße 2, 30169 Hannover, Pförtnerloge, Tel. 0511 120-3599, 

montags bis freitags in der Zeit von    7.00 bis 16.00 Uhr sowie 



 

— der Stadt Lingen (Ems), Bürgerbüro, Elisabethstr. 14 — 16, 49808 Lingen (Ems), 

Tel. 0591 9144-333, 

montags bis mittwochs in der Zeit von   9.00 bis 16.00 Uhr, 

donnerstags in der Zeit von      9.00 bis 17.00 Uhr, 

freitags in der Zeit von      9.00 bis 12.30 Uhr, 

samstags in der Zeit von      9.00 bis 12.00 Uhr 

zur Einsichtnahme aus. 

 

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie ist eine Einsichtnahme nur nach 

vorheriger Terminabsprache und unter Beachtung der vor Ort geltenden 

Schutzmaßnahmen möglich. Soweit infolge der COViD-19-Pandemie behördliche 

Auslegungsstellen vorübergehend für den Publikumsverkehr geschlossen werden 

müssen oder aufgrund einer angeordneten Ausgangssperre ein Zugang nicht möglich 

sein sollte, erfolgt währenddessen die Offenlegung ausschließlich im Internet gemäß 

§ 3 Abs. 1 PlanSiG. In einem solchem Fall können Personen, denen kein 

Internetzugang zur Verfügung steht, Unterlagen in Papierform beim MU anfordern. 

 

Bek., Anträge und Unterlagen werden auch im zentralen Internetportal nach § 20 UVPG 

i. V. m. § 4 NUVPG i. d. F. vom 18.12.2019 (Nds. GVBl. S. 437) unter der Adresse 

https://uvp.niedersachsen.de in der Kategorie „Kernenergie“ veröffentlicht (§ 6 Abs. 5 AtVfV). 

 

Es wird gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 und § 7 Abs. 1 Satz 1 AtVfV dazu aufgefordert, 

etwaige Einwendungen gegen das Vorhaben bei einer der vorgenannten Dienststellen 

innerhalb der Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift vorzubringen. Einwendungen 

können auch auf elektronischem Weg erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten 

zur Verfügung: 

— Die Einwendung kann durch ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten 

elektronischen Signatur versehen ist, erhoben werden. Dieses Dokument ist an die E-

Mail-Adresse KKE-TLE@mu.niedersachsen.de zu richten. 

Hinweis: Bei der Verwendung der elektronischen Form sind besondere technische 

Rahmenbedingungen zu beachten, zu denen unter www.bundesnetzagentur.de/QES 

weitere Informationen abgerufen werden können. 

— Daneben kann die Einwendung auf elektronischem Wege auch durch Übermittlung 

über das elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) erhoben werden. 

 

Mit Ablauf der Auslegungsfrist werden gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 AtVfV alle Einwendungen 

ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 



 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass auf Grundlage des Artikels 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. e 

DSGVO die bei der Erhebung von Einwendungen übermittelten personenbezogenen Daten 

im Rahmen der Gesetze soweit erforderlich verarbeitet werden. Ein Informationsblatt zu den 

Datenschutzhinweisen, die für das Genehmigungsverfahren gelten, wird zusammen mit den 

Verfahrensunterlagen ausgelegt und ebenfalls auf der o. g. Internetseite des MU 

bereitgestellt. 

 

Es wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von rechtzeitig erhobenen 

Einwendungen ein Erörterungstermin stattfinden wird. Im Erörterungstermin werden die 

Einwendungen auch bei Ausbleiben der Antragstellerin oder von Personen, die 

Einwendungen erhoben haben, oder einer oder eines Beteiligten erörtert. Gegebenenfalls 

finden die Regelungen des PlanSiG Anwendung. Der Termin und die Einzelheiten zur 

Durchführung werden in der gleichen Weise wie das Vorhaben bekannt gemacht werden. 

 

Gemäß § 15 Abs. 3 Satz 1 AtVfV wir die Entscheidung über den Genehmigungsantrag der 

Antragstellerin und den Personen, die Einwendungen erhoben haben zugestellt. Außerdem 

wird die Entscheidung öffentlich bekannt gemacht. Sollten außer an die Antragstellerin mehr 

als 300 Zustellungen vorzunehmen sein, wird die Zustellung der Entscheidung durch eine 

öffentliche Bekanntmachung ersetzt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, Am Hilgenberg 2, 

49811 Lingen (Ems), für die Stilllegung und den Abbau des Kernkraftwerkes Lingen gemäß 

§ 7 Abs. 3 AtG einen separaten Antrag gestellt hat. Die Bekanntmachung und die Auslegung 

von Anträgen und Unterlagen erfolgen separat. 


